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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1981

Norm

AußStrG §16 BIII2g

BStG §20 Abs3

EisbEG §22

Rechtssatz

Auch eine quali5ziert unrichtige Beurteilung der im gegebenen Zusammenhang allein zu prüfenden

verfahrensrechtlichen Wirksamkeit eines vor Erlassung des Enteignungsbescheides erklärten Verzichtes auf Anrufung

des Gerichtes, vermöchte den Anfechtungsgrund der offenbaren Gesetzwidrigkeit nicht zu erfüllen.
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